
Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr 

(GebOSt) 

Eingangsformel  

Auf Grund des § 6a Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 und 4 des 
Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003 
(BGBl. I S. 310, 919), des § 18 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 des 
Kraftfahrsachverständigengesetzes vom 22. Dezember 1971 (BGBl. I S. 2086) und 
des § 34a Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 des Fahrlehrergesetzes vom 25. 
August 1969 (BGBl. I S. 1336), von § 6a Absatz 2 durch Artikel 2 Nummer 1 des 
Gesetzes vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1958), § 18 Absatz 2 zuletzt durch Artikel 
291 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), § 18 Absatz 3 durch 
Artikel 6 Nummer 12 Buchstabe b des Gesetzes vom 24. April 1998 (BGBl. I S. 747), 
§ 34a Absatz 2 zuletzt durch Artikel 289 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 
(BGBl. I S. 2407) und § 34a Absatz 3 zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. 
April 1998 (BGBl. I S. 747) geändert worden sind, jeweils in Verbindung mit dem 2. 
Abschnitt des Verwaltungskostengesetzes vom 23. Juni 1970 (BGBl. I S. 821), 
verordnet das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung: 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 1 Gebührentarif 

(1) Für Amtshandlungen, einschließlich der Prüfungen und Untersuchungen im Sinne 
des § 6a des Straßenverkehrsgesetzes, des § 34a des Fahrlehrergesetzes und des 
§ 18 des Kraftfahrsachverständigengesetzes, werden Gebühren nach dieser 
Verordnung erhoben. Die gebührenpflichtigen Tatbestände und die Gebührensätze 
ergeben sich aus dem Gebührentarif für Maßnahmen im Straßenverkehr (Anlage). 
(2) Bei der Erhebung der Gebühren dürfen mehrere miteinander verbundene, im 
Gebührentarif genannte Amtshandlungen, Prüfungen oder Untersuchungen in einer 
Gesamtbezeichnung, die zugehörigen Beträge in einem Gesamtbetrag 
zusammengefasst werden. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 2 Auslagen 

(1) Soweit im Gebührentarif nichts anderes bestimmt ist, hat der Gebührenschuldner 
folgende Auslagen zu tragen:  
 1. 

Entgelte für Zustellungen durch die Post mit Postzustellungsurkunde und für 
Nachnahmen sowie im Einschreibeverfahren; Entgelte für Eil- und 
Expresszustellungen, soweit sie auf besonderen Antrag des 
Gebührenschuldners erfolgen, 

 2. 
Aufwendungen für weitere Ausfertigungen, Abschriften und Auszüge, die auf 
besonderen Antrag erteilt werden; für die Berechnung der Schreibauslagen 
gelten die Vorschriften des § 136 Absatz 2, 3 und 5 der Kostenordnung, 

 3. 
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Aufwendungen für Übersetzungen, die auf besonderen Antrag gefertigt 
werden, 

 4. 
Kosten, die durch öffentliche Bekanntmachung entstehen, mit Ausnahme der 
hierbei erwachsenden Entgelte für Postdienstleistungen, 

 5. 
die in entsprechender Anwendung des Justizvergütungs- und -
entschädigungsgesetzes zu zahlenden Beträge; erhält ein Sachverständiger 
auf Grund des § 1 Absatz 2 Satz 2 jenes Gesetzes keine Vergütung, ist der 
Betrag zu entrichten, der ohne diese Vorschrift nach dem Gesetz zu zahlen 
wäre, 

 6. 
die bei Geschäften außerhalb der Dienststelle den Bediensteten auf Grund 
gesetzlicher oder tarifvertraglicher Vorschriften gewährten Vergütungen 
(Reisekostenvergütung, Auslagenersatz) und die Kosten für die Bereitstellung 
von Räumen; für Personen, die weder Bundes- noch Landesbedienstete sind, 
gelten die Vorschriften über die Vergütung der Reisekosten der 
Bundesbeamten entsprechend, 

 6a. 
die Aufwendungen für den Einsatz von Dienstwagen bei Dienstgeschäften 
außerhalb der Dienststelle, 

 7. 
die Beträge, die anderen in- und ausländischen Behörden, öffentlichen 
Einrichtungen oder Beamten zustehen; und zwar auch dann, wenn aus 
Gründen der Gegenseitigkeit, der Verwaltungsvereinfachung und dergleichen 
an die Behörden, Einrichtungen oder Beamten keine Zahlungen zu leisten 
sind, 

 8. 
die Kosten für die Beförderung von Sachen, mit Ausnahme der hierbei 
erwachsenden Entgelte für Postdienstleistungen, und die Verwahrung von 
Sachen, 

 9. 
die auf die Kosten der amtlich anerkannten Sachverständigen und Prüfer für 
den Kraftfahrzeugverkehr und der amtlich anerkannten Begutachtungsstellen 
für Fahreignung entfallende Mehrwertsteuer, 

10. 
die Kosten der amtlich anerkannten Sachverständigen und Prüfer sowie der 
Prüfstellen für Nachprüfungen im Auftrage des Kraftfahrt-Bundesamtes nach § 
20 Absatz 6 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung und § 9 der 
Fahrzeugteileverordnung sowie für Nachprüfungen nach international 
vereinbartem Recht, soweit ein Verstoß gegen diese Vorschriften 
nachgewiesen wird, 

11. 
die Aufwendungen für die Übersendung oder Überbringung der Mitteilung der 
Zulassungsbehörde an den Versicherer auf Grund der 
Versicherungsbestätigung nach § 24 Absatz 1 der Fahrzeug-



Zulassungsverordnung oder der Anzeige nach § 25 Absatz 2 der Fahrzeug-
Zulassungsverordnung. 

(2) Die Erstattung der in Absatz 1 aufgeführten Auslagen kann auch verlangt werden, 
wenn für die Amtshandlung, Prüfung oder Untersuchung Gebührenfreiheit besteht, 
bei Auslagen nach Absatz 1 Nummer 1 bis 9 jedoch nur, soweit ihr Gesamtbetrag 3 
Euro übersteigt. Auslagen für die Versendung von Akten im Wege der Amtshilfe 
werden nicht erhoben. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 3 Kostengläubiger 

(1) Kostengläubiger ist der Rechtsträger, dessen Stelle eine kostenpflichtige 
Amtshandlung, Prüfung oder Untersuchung vornimmt. 
(2) Bei den Gebühren der amtlich anerkannten Sachverständigen und Prüfer für den 
Kraftfahrzeugverkehr ist der Träger der Technischen Prüfstelle für den 
Kraftfahrzeugverkehr Kostengläubiger. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 4 Kostenschuldner 

(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet,  
1. 

wer die Amtshandlung, Prüfung und Untersuchung veranlasst oder zu wessen 
Gunsten sie vorgenommen wird, 

2. 
wer die Kosten durch eine vor der zuständigen Behörde abgegebene oder ihr 
mitgeteilte Erklärung übernommen hat, 

3. 
wer für die Kostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

(2) Bei Amtshandlungen, Prüfungen und Untersuchungen zur Überwachung von 
Betrieben ist der Inhaber des Betriebs Kostenschuldner. 
(3) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 5 Persönliche Gebührenfreiheit 

(1) Von der Zahlung der Gebühren nach dem 1. und 2. Abschnitt des Gebührentarifs 
sind befreit:  
1. 

Die Bundesrepublik Deutschland und die bundesunmittelbaren juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts, deren Ausgaben ganz oder teilweise auf 
Grund gesetzlicher Verpflichtung aus dem Haushalt des Bundes getragen 
werden; 

2. 
die Länder und die juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die nach 
den Haushaltsplänen eines Landes für Rechnung eines Landes verwaltet 
werden; 

3. 
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die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände und die 
sonstigen kommunalen Körperschaften des öffentlichen Rechts, sofern die 
Amtshandlungen, Prüfungen und Untersuchungen nicht ihre wirtschaftlichen 
Unternehmen betreffen; 

4. 
die ausländischen ständigen diplomatischen Missionen; 

5. 
die Mitglieder der ausländischen ständigen diplomatischen Missionen sowie 
die mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienmitglieder, wenn 
der Fahrzeughalter weder Deutscher noch im Geltungsbereich dieser 
Verordnung ständig ansässig ist und dort keine private Erwerbstätigkeit 
ausübt. Bei Mitgliedern des dienstlichen Hauspersonals sowie den mit ihnen 
im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienmitgliedern ist außerdem 
erforderlich, dass der Fahrzeughalter Angehöriger des Entsendestaats ist; 

6. 
die zugelassenen berufskonsularischen Vertretungen; 

7. 
die Mitglieder der berufskonsularischen Vertretungen sowie die mit ihnen im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Familienmitglieder, wenn der 
Fahrzeughalter weder Deutscher noch im Geltungsbereich dieser Verordnung 
ständig ansässig ist und dort keine private Erwerbstätigkeit ausübt. Nummer 5 
Satz 2 gilt entsprechend; 

8. 
die Berufskonsularbeamten oder Bediensteten des Verwaltungs- oder 
technischen Personals bei den von Wahlkonsularbeamten geleiteten 
konsularischen Vertretungen, sofern sie Angehörige des Entsendestaats sind, 
sowie die mit solchen Personen im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Familienmitglieder, wenn der Fahrzeughalter weder Deutscher noch im 
Geltungsbereich dieser Verordnung ständig ansässig ist und dort keine private 
Erwerbstätigkeit ausübt; 

9. 
die amtlichen zwischenstaatlichen Organisationen und Einrichtungen anderer 
Staaten oder deren Mitglieder, soweit ihnen auf Grund völkerrechtlicher 
Übereinkünfte mit der Bundesrepublik Deutschland oder auf Grund von 
Rechtsverordnungen der Bundesregierung Vorrechte und Befreiungen wie 
diplomatischen Missionen oder diplomatischen Vertretern gewährt werden; 

10. 
die Ehegatten der in Nummer 9 genannten Personen. 

(2) Von der Zahlung der Gebühren nach den Nummern 413 und 414 des 
Gebührentarifs sind, soweit es sich um eine Vollprüfung im Rahmen des § 21 StVZO 
handelt, die in Absatz 1 Nummer 4 bis 10 aufgeführten Missionen, Vertretungen, 
Organisationen und Personen befreit. 
(3) Die Befreiung tritt nicht ein, soweit die in Absatz 1 Genannten berechtigt sind, die 
Gebühren Dritten aufzuerlegen. 
(4) Gebührenfreiheit nach Absatz 1 besteht nicht für Sondervermögen und 
Bundesbetriebe im Sinne des Artikels 110 Absatz 1 des Grundgesetzes, für 
gleichartige Einrichtungen der Länder sowie für öffentlich-rechtliche Unternehmen, an 
denen der Bund oder ein Land beteiligt ist. 



(5) Zur Zahlung von Gebühren bleiben die in Absatz 1 genannten Rechtsträger für 
Amtshandlungen folgender Behörden verpflichtet:  
1. 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 

2. 
Bundesanstalt für Materialprüfung. 

(6) Die für die Erhebung der Gebühren zuständige Stelle kann Körperbehinderten 
aus Billigkeitsgründen Gebührenermäßigung oder Gebührenbefreiung für 
Amtshandlungen, Prüfungen oder Untersuchungen gewähren, die wegen der 
Behinderung erforderlich werden. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 6 Anwendung des Verwaltungskostengesetzes 

Die Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes sind anzuwenden, soweit nicht die 
§§ 1 bis 5 abweichende Regelungen über die Kostenerhebung, die Kostenbefreiung, 
den Umfang der zu erstattenden Auslagen, der Kostengläubiger- und 
Kostenschuldnerschaft enthalten. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

§ 7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft; gleichzeitig tritt die 
Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr vom 26. Juni 1970 (BGBl. I S. 
865, 1298), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 21. April 2009 (BGBl. I S. 
872) geändert worden ist, außer Kraft. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

Schlussformel  

Der Bundesrat hat zugestimmt. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis  

Anlage (zu § 1) 

(Fundstelle: BGBl. I 2011, 101 - 123) 
 

B. S t r a ß e n v e r k e h r s -

O r d n u n g  

  

261   Anordnung nach § 45 Absatz 6 StVO 

über Maßnahmen der Unternehmer an 

Arbeitsstellen 

 

10,20 bis 767,00 

262   Anordnung zur Teilnahme am 

Verkehrsunterricht 

25,60 

263   Entscheidung über eine Erlaubnis nach 

der StVO 

 

 

Bei größeren Veranstaltungen mit 

außergewöhnlich hohem 

10,20 bis 767,00 

 

767,00 bis 2 301,00 
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Verwaltungsaufwand 

264   Entscheidung über eine Ausnahme von 

einer Vorschrift der StVO je 

Ausnahmetatbestand und je 

Fahrzeug/Person 

 

10,20 bis 767,00 

    Bei einer zum Zeitpunkt der Erteilung 

der Ausnahme bekannten Anzahl 

betroffener Fahrzeuge/Personen bzw. 

gleichartiger Fälle kann unter 

Berücksichtigung des geringeren 

Verwaltungsaufwandes eine 

verminderte Gesamtgebühr berechnet 

werden; dabei darf die Untergrenze des 

Gebührenrahmens von 10,20 Euro je 

Fahrzeug/Person und je 

Ausnahmetatbestand nicht 

unterschritten werden. 

  

265   Ausstellen eines Parkausweises für 

Anwohner 

10,20 bis 30,70 pro Jahr 

  C. F e r i e n r e i s e v e r o r d n u n g    

271   Entscheidung über eine Ausnahme von 

dem Verkehrsverbot für Lastkraftwagen 

10,20-179,00 pro Jahr 

G. S o n s t i g e  

M a ß n a h m e n  a u f  

d e m  G e b i e t  d e s  

S t r a ß e n v e r k e h r s  

  

398   Androhung der Anordnung der im 2. 

Abschnitt genannten Maßnahmen, 

soweit bei den einzelnen 

Gebührennummern die Androhung 

nicht bereits selbst genannt ist 

 

 

10,20 

399   Für andere als die in diesem Abschnitt 

aufgeführten Maßnahmen können 

Gebühren nach den Sätzen für 

vergleichbare Maßnahmen oder, soweit 

solche nicht bewertet sind, nach dem 

Zeitaufwand mit 12,80 Euro je 

angefangene Viertelstunde Arbeitszeit 

erhoben werden. 

  

400   Zurückweisung eines Widerspruchs 

oder Rücknahme des Widerspruchs 

nach Beginn der sachlichen 

Bearbeitung 

Gebühr in Höhe der 

Gebühr für die 

beantragte oder 

angefochtene 

Amtshandlung, 

mindestens jedoch 25,60 

Euro; bei gebührenfreien 

angefochtenen 

Amtshandlungen 25,60 

Euro. 

Von der Festsetzung 



einer Gebühr ist 

abzusehen, soweit durch 

die Rücknahme des 

Widerspruchs das 

Verfahren besonders 

rasch und mit geringem 

Verwaltungsaufwand 

abgeschlossen werden 

kann, wenn dies der 

Billigkeit nicht 

widerspricht. 

 


